
Jungen? Die Antwor t ist schwier ig. Blickt 
man dabei auf die Pr inzipien, auf die man 
s ich verständigt hat (bei al ler Vagheit im 
Detai l) , sowie auf die wicht igen Organisa­
t ionsentscheidungen, so wäre die Frage 
mit e inem bedingten >Ja< zu beantworten. 
Sucht man jedoch nach einem Wegweiser 
für Abrüs tung, nach einer Choreographie 
der k le inen Abrüstungsschr i t te, so ist d ie 
Frage zu verneinen. Man muß wohl darauf 
ver t rauen, daß der Problemdruck durch 
das Wettrüsten so groß und das Bewußt­
sein für die Notwendigkei t der Abrüstung 
so geschärft w i rd , daß die SGV den Be­
ginn einer neuen Phase in den mul t i la tera­
len Anstrengungen im Abrüstungsbereich 
markier t . WB 

Ubersicht über den Stand der multilateralen Rü-
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsabkommen, 
Stichtag: 21. März 1978 (33) 

Wenn von den mult i lateralen Abkommen 
über Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 
die Rede ist, so sind fo lgende neun ge­
meint (Quel le: Status of mult i lateral arms 
regulat ion and disarmanent agreements. 
Special Supplement to the Uni ted Nat ions 
Disarmament Yearbook, Vol . I I : 1977, New 
York 1978, UN-Publ icat ion E.78.IX.2). 
Protokoll über das Verbot der Verwendung 
von erstickenden, giftigen oder ähnlichen 
Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln 
im Kriege vom 17. Juni 1925 (in die pol i t i ­
sche Al l tagssprache als >Genfer P r o t o k o l l 
e ingegangen) . Dieses älteste mult i laterale 
Abkommen über Rüstungssteuerung ver­
bietet d ie Anwendung chemischer und 
bakter io logischer Kampfstof fe. Ratif iziert 
haben alle NATO- und al le Warschauer-
Vertragsstaaten. Bemerkenswert ist, daß 
die DDR 1959 eine Wiederanwendungser-
klärung beim französischen Außenministe­
rium durch den tschechoslowakischen Bot­
schafter in Paris abgab (Frankreich ist De­
positar-Staat des Genfer Protokol ls) . Das 
Deutsche Reich hatte 1929 rat i f iz iert. 
Antarktis-Vertrag vom 1. Dezember 1959 
(in Kraft getreten am 23. Juni 1961). Der 
Vert rag erklärt die Antarkt is zum Gebiet 
ausschließlich f r iedl icher Nutzung. Mi l i tär­
stützpunkte, d ie Durchführung von Manö­
vern und die Erprobung von Waffen sind 
verboten. Die Vereinigten Staaten schlu­
gen 1958 vor, Fest legungen über den Sta­
tus der Antarkt is zu vere inbaren. Andere 
Staaten, darunter die Sowjetunion, s t imm­
ten d iesem Vorschlag zu und erarbei teten 
den Ver t rag. Die DDR ist ihm 1974 beige­
treten, d ie Bundesrepubl ik Deutschland 
faßt einen Beitr i t t in naher Zukunft ins 
Auge. 

Vertrag über das Verbot der Kernwaffen­
versuche in der Atmosphäre, im Weltraum 
und unter Wasser vom 8. August 1963 (in 
Kraft getreten am 10. Oktober 1963). In der 
pol i t ischen Al l tagssprache >Atomteststopp-
vertrag< genannt. Der Vertrag verbietet 
Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, 
im Wel t raum und unter Wasser (einschließ­
lich der Terr i tor ia lgewässer und der Ho­
hen See). Unter i rd ische Tests werden von 
dem Abkommen nicht berühr t ; sie wurden 
nicht in das Verbot e inbezogen, da keine 
Verständigung über das dafür notwendige 
Kontrol lsystem erreicht werden konnte. 
Der Atomteststoppver t rag w i rd in der Lite­
ratur als die erste Ost-West-Vereinbarung 

bezeichnet, mit der ansatzweise eine Be­
schränkung des Wettrüstens versucht wur­
de. Er ist das Ergebnis eines fünf jähr igen 
Verhandlungsprozesses im Rahmen der 
Vereinten Nat ionen. Frankreich is t dem 
Abkommen nicht beigetreten, Portugal hat 
das Abkommen unterzeichnet. Die anderen 
NATO-Staaten haben ratif iziert, ebenso 
al le Warschauer-Vertragsstaaten. Die DDR 
hat 1963 ihre Rat i f iz ierungsurkunde in 
Moskau hinter legt, während die Bundes­
republ ik Deutschland 1964 in den beiden 
west l ichen Deposi tarstädten Washington 
und London die Urkunde hinter legte. Bei 
d iesem Verfahren gab es für d ie DDR 
kein Anerkennungsprob lem. 
Vertrag über die Grundsätze zur Regelung 
des Verhaltens von Staaten bei der Er­
forschung und Nutzung des Weltraumes 
einschließlich des Mondes und anderer 
Himmelskörper vom 27. Januar 1967 (in 
Kraft getreten am 10. Oktober 1967). Der 
>Weltraumvertrag< verbietet, Kernwaffen 
und andere Massenvernichtungswaffen in 
den erdnahen Raum zu br ingen, auf 
Himmelskörpern einzulagern oder sonst­
wie im Wel t raum zu stat ionieren, dort Mi l i ­
tärstützpunkte zu err ichten, Mannöver ab­
zuhalten und Waffen zu testen. Mit Aus­
nahme Portugals haben alle NATO-Staaten 
wie auch alle Warschauer-Vertragsstaaten 
ratif iziert. Die DDR hat 1967 al lein in Mos­
kau, d ie Bundesrepubl ik 1971 in Wash ing­
ton und London die entsprechende Rati f i ­
kat ionsurkunde hinter legt. 
Vertrag über das Verbot von Kernwaffen 
in Lateinamerika (>Vertrag von Tlatelolco<) 
vom 14. Februar 1967. Der Vertrag tritt für 
jeden Staat nach Rati f iz ierung in Kraft. Er 
verbietet die Herstel lung von und den Z u ­
gang zu Kernwaffen für die Staaten La­
te inamer ikas sowie d ie Stat ionierung der­
art iger Waffen in d iesem Gebiet. Bei d ie­
sem Vertrag käme es darauf an, daß zu­
nächst einmal alle mi t te l - und südamer ika­
nischen Staaten rat i f iz ieren. Argent in ien 
hat zwar unterzeichnet, aber noch nicht 
rat i f iz iert; Kuba hat weder unterzeichnet 
noch ratif iziert. Ein Mangel des Vertrages 
besteht dar in, daß er den Transi t von 
Kernwaffen durch das Vert ragsgebiet nicht 
verbietet. Die Zusatzprotokolle I und II 
sind von den Kernwaffenmächten nur zum 
Tei l rat i f iziert worden. Dadurch wi rd ihr 
Wert gemindert . 

Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern­
waffen vom I . Ju l i 1968, in Kraft getreten 
am 5. März 1970 (bekannt als >Nichtver-
breitungsvertrag< bzw. >NV-Vertrag<). Er 
verbietet die Weitergabe von Kernwaffen 
oder Kernsprengkörpern, deren Übernah­
me, Produkt ion oder anderwei t igen Zugang 
durch Nichtkernwaffenstaaten. Er enthält 
auch Best immungen über die Kontro l le der 
f r iedl ichen Nutzung der Kernenergie durch 
d ie Internat ionale Atomenerg ie-Organisa­
t ion (IAEO). Die Verhandlungen über den 
NV-Vertrag begannen 1965 und fanden so­
wohl im Rahmen des Genfer CCD als auch 
bi lateral zwischen den beiden Supermäch­
ten statt. Grundlage war ein Vert ragsent­
wurf sowohl der Sowjetunion als auch der 
Vereinigten Staaten (1965). Zu den Rati f i -
kanten gehören alle Warschauer-Vertrags­
staaten. Mit Ausnahme Frankreichs haben 
al le NATO-Staaten ratif iziert. Die DDR hat 

1969 in Moskau ihre Rat i f ikat ionsurkunde 
hinter legt, die Bundesrepubl ik Deutschland 
die ihre 1975 in Washington und London, 
den beiden anderen Deposi tarstädten. Die 
Bundesregierung hatte bei der Unterzeich­
nung 1969 eine umfangreiche Erk lärung 
abgegeben. So müsse der NV-Vertrag ge­
genüber der Bundesrepubl ik Deutschland 
so interpret ier t und angewandt werden 
wie gegenüber jedem anderen Vert rags­
staat. Die Nuklearstaaten Frankreich, China 
und Indien sind dem auf Universal i tät an­
gelegten NV-Vertrag ferngebl ieben. Ein 
anderer kr i t ischer Punkt: So lange die S i ­
cherhei tsregelungen der IAEO unzulängl ich 
s ind, so lange zahlreiche nukleare Schwel­
lenmächte (dazu werden immerh in minde­
stens zwanzig Staaten gezählt) außerhalb 
des Vertrags stehen, drohen Gefahren. 
Vertrag über das Verbot der Anbringung 
von Kernwaffen und anderen Massenver­
nichtungswaffen auf dem Meeresboden und 
im Meeresuntergrund vom 11 . Februar 1971 
(in Kraft getreten am 18. Mai 1972), kurz 
>Meeresbodenvertrag<. Der Vert rag verb ie­
tet die Stat ionierung von Kernwaffen und 
anderen Massenvernichtungswaffen sowie 
deren Starte inr ichtungen auf dem Meeres­
boden und im Meeresuntergrund, welche 
so z u einem kernwaffenfreien Gebiet er­
klärt werden. Den Meeresbodenvert rag ha­
ben al le Warschauer-Vertragsstaaten rat i f i ­
ziert. Mit Ausnahme Frankreichs haben al le 
NATO-Staaten rati f iziert. 
Konvention über das Verbot der Entwick­
lung, Herstellung und Lagerung von bak­
teriologischen (biologischen) und Toxin-
Waffen und über ihre Vernichtung vom 10. 
Apr i l 1972 (in Kraft getreten am 26. März 
1975); Kurz form: >B-Waffen-Konvention<. 
Da die Konvent ion nicht nur etwas verb ie­
tet, sondern auch die Vernichtung der B-
Waffen sowie Trägermi t te l vors ieht , kann 
die B-Waffen-Konvent ion als ein >echtes< 
Abrüstungsabkommen bezeichnet werden. 
Es ist das erste und bis lang einzige seiner 
Art. Die Sowjetunion wol l te zunächst ein 
Verbot nicht nur der b io logischen Waffen, 
sondern auch der chemischen (Konvent i ­
onsentwurf aus dem Jahre 1969). Da man 
sich über d ie Einzelheiten eines Verbots 
der chemischen Waffen nicht e in igen konn­
te, und die UdSSR ihre ursprüngl iche For­
derung, B- und C-Waffen in einer einzigen 
Konvent ion zu behandeln, fä l len ließ, kam 
es schließlich zu e inem gemeinsamen Ent­
wurf von NATO und Warschauer Vert rag. 
Frankreich ist der B-Waffen-Konvent ion 
nicht beigetreten. Belg ien, die Bundesrepu­
bl ik Deutschland und die Nieder lande ha­
ben unterzeichnet. Die anderen NATO-
Staaten sind Rat i f ikanten. Mit Ausnahme 
Rumäniens ( ledigl ich Unterzeichner) haben 
alle Warschauer-Vertragsstaaten rati f iziert. 
Konvention über das Verbot der Verwen­
dung umweltverändernder Techniken zu 
militärischen oder sonstigen feindseligen 
Zwecken vom 18. Mai 1977. Tri t t in Kraft, 
wenn 20 Staaten ratif iziert haben. Dies ist 
noch nicht der Fall. Die >ENMOD-< (von 
env i ronmen ta l modi f icat ion techniques<) 
Konvent ion verbietet den Mißbrauch von 
mi l i tär ischen Mit teln zur Umwel tbeeinf lus­
sung, die wei t re ichende, langanhal tende 
oder schwerwiegende Folgen haben. Mitt tel 
zur Umwel tbeeinf lussung sind beispieis-
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weise d ie Veränderung der Struktur der 
Erde, einschließlich ihrer Pf lanzen- und 
Tierwelt , ihres Gesteinsmantels und ihrer 
Atmosphäre. Vorgeschlagen wurde die 
Konvent ion von der Sowjetunion 1974. Mit 
Ausnahme des Jemen (Arabische Repu­
blik) hat bislang kein Staat rati f iziert. Un­
terzeichnet haben mit Ausnahme Frank­
reichs und Gr iechenlands alle NATO-Staa­
ten ; die Warschauer-Vertragsstaaten haben 
ausnah msIos unt e rze i ch net. 
Nahezu alle Rüstungsteuerungsabkommen 
haben durchgängig einen gravierenden 
Mange l : sie s ind nicht universal . Fehlende 
Universal i tät heißt hier, daß d ie beiden 
Nuklearmächte Frankreich und China sich 
nicht in d ie Bemühungen um Rüstungs­
steuerung e inbinden lassen. China hat le­
digl ich das Genfer Protokol l rat i f iziert 
(1929), das 1952 von der Volksrepubl ik als 
Rechtsnachfolgerin anerkannt wurde, und 
das Zusatzprotokol l II des Vertrages von 
Tlate lo lco (1974). Frankreich hat das Gen­
fer Protokol l , den Antarkt is-Vertrag, den 
Welt raumvertrag und das Zusatzprotokol l II 
des Vertrages von Tlate lo lco ratif iziert, 
aber nicht d ie wicht igeren Abkommen wie 
den Atomteststoppvert rag und den NV-
Vert rag. Frankreich ist auch weder dem 
Meeresboden-Vertrag noch der B-Waffen-
Konvent ion beigetreten. Not ierenswert ist, 
daß die Warschauer-Vertragsstaaten nahe­
zu geschlossen den vorstehend er läuterten 
Abkommen beigetreten s ind, mit einer 
Ausnahme: Keiner dieser Staaten gehört 
zu den Rati f ikanten eines der Zusatzpro­
tokol le des Vertrages von Tlate lo lco. 
Wol l te man die Abkommen korrekt benen­
nen, so müßte von Rüstungsbegrenzungs­
oder Rüstungssteuerungsabkommen ge­
sprochen werden. Das Etikett >Abrüstungs-
abkommen< kann — wie dargelegt — nur 
für die B-Waffen-Konvention gel ten. Eine 
Lücke in der mult i lateralen Rüstungskon­
t ro l lpo l i t ik besteht auch dar in, daß es bis­
her nicht ge lang, sich auf ein umfassendes 
C-Waffen-Abkommen zu e in igen. Es l iegen 
hier zwar Konvent ionsentwürfe vor, aber 
eine Einigung ist wegen der schwier igen 
Kontro l lprob lemat ik nicht in Sicht. In d iesem 
Zusammenhang verdient das Angebot des 
Bundeskanzlers in seiner Rede vor der 
Zehnten Sondergenera lversammlung (s. VN 
3/1978 S.93) Beachtung, daß die Bundes­
republ ik Deutschland ihre Erfahrungen bei 
der Kontrol le ihres generel len Verzichts 
auf die Herstel lung von C-Waffen anderen 
Nat ionen zur Verfügung stel len wol le. 
Eine generel le Beobachtung: Kennzeich­
nend für den Verhandlungsst i l bei den ge­
nannten Abkommen war ein bi lateraler An ­
satz (Einigungsversuche zwischen den Ver­
einigten Staaten und der Sowjetunion) mit 
der Tendenz, bi laterale Ein igungen mul t i la­
tera l , etwa im CCD, absegnen zu lassen. 

WB 

Wirtschaft und Entwicklung 
Welternährungssituation: Jüngste Einschätzung 
der Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisa­
tion (FAO) - Erzeugung und Bevölkerungswachs­
tum — Nahrungsbilanzen - Voraussichtliche Ver­
sorgungslücke (34) 

I. Die Erzeugung von pf lanzl ichen und 
t ier ischen Nahrungsgütern nahm 1977 ge­
genüber 1976 wel twei t nur um 2 v H zu. 
Regional gesehen, stagnierte sie in Afr ika, 

Late inamer ika, Osteuropa sowie in der So­
wjetunion und nahm in Ozeanien (Austra­
l ien und Neuseeland) um 4 v H ab. Zunah­
men gab es in den fernöst l ichen markt­
wirtschaft l ich or ient ier ten Entwick lungslän­
dern (ein Plus von 3 v H ) , in den asiat ischen 
Entwicklungsländern mit zentraler Plan­
wirtschaft (plus 1 vH), in Nordamer ika 
(plus 4 v H ) und in Westeuropa (plus 2 vH). 
Die Entwicklungsländer insgesamt erzielten 
nur e ine Steigerung um 1 vH — darunter 
d ie marktwir tschaft l ich or ient ier ten al ler­
d ings plus 2 vH —, während die entwickel ­
ten Länder insgesamt infolge des Produk­
t ionszuwachses in Nordamer ika und West­
europa 2 vH mehr als 1976 erzeugten. 
Gegenüber dieser jüngsten Einschätzung 
der Nahrungserzeugung für das vergan­
gene Jahr sind fo lgende Daten für die 
Zei t räume 1961—70 (I . Entwicklungsdekade) 
und 1971—77 (sieben Jahre der I I . Entwick-
lungsdekade) aufschlußreicher. 
Danach hat die Produkt ion der Nahrungs­
güter in der laufenden Dekade wel twei t 
jähr l ich im Durchschnitt nur um 2,5 vH 
(1961—70: 2,8 vH) zugenommen, während 
nach der internat ionalen Entwicklungsstra­
tegie für 1971—80 durchschnit t l ich 4 v H für 
die Entwicklungsländer angestrebt werden. 
Hierbei schnit ten diese Länder mit 2,6 vH 
(1961-70: 2,9 vH) günst iger ab als die ent­
wickel ten Länder (2,4 vH gegenüber 2,6 vH). 
Am niedr igsten lagen die Zuwachsraten 
der laufenden Dekade in Afr ika mit 1,2 vH 
(1961-70: 2,6 vH) und Westeuropa mit 

I , 5 v H ; Late inamer ika verzeichnete einen 
Rückgang von 3,5 vH auf 3,1 v H ; ste igende 
Trends werden für den Nahen Osten (mit 
3,7 vH gegenüber 3,2 vH) und für Nord­
amer ika (mit 3,3 vH gegenüber 2,3 vH) aus­
gewiesen. 
I I . Entscheidender noch als diese Aussagen 
über d ie Produkt ionsveränderungen al lein 
ist, wie sich Erzeugung und Bevölkerungs­
wachstum zueinander verhal ten, vor al lem 
in den Entwick lungsländern. Hierzu ist a l l ­
gemein und wel twei t zunächst festzustel­
len, daß seit den sechziger Jahren die 
Wachstumsrate der Nahrungsgüterproduk-
t ion größer war als die der Bevölkerung. 
Der Abstand zwischen beiden, oder anders 
ausgedrückt, d ie Erzeugung pro Kopf der 
Bevölkerung, ist jedoch ger inger gewor­
den. 
Hierzu einige indikat ive Zahlen. In den 
entwickel ten Ländern bl ieb d ie Zunahme 
der durchschnit t l ichen jähr l ichen Pro-Kopf-
Erzeugung von Nahrungsgütern in den 
sechziger und siebziger Jahren etwa gleich 
bei 1,4 vH. In den Entwicklungsländern h in ­
gegen lag diese Zuwachsrate in den sech­
ziger Jahren bei nur 0,7 v H ; sie ist in den 
sieben Jahren dieser Dekade sogar auf 
0,3 vH gefal len. Hierbei ist zu berücksicht i ­
gen, daß das durchschnit t l iche jähr l iche 
Bevölkerungswachstum in den entwickel ten 
Ländern abnahm (von 1 vH auf 0,9 vH), 
während es in den Entwicklungsländern 
auf einem viel höheren Niveau (2,3 vH) 
konstant bl ieb. Weltweit , das heißt für 
beide Gruppen zusammen, bl ieb d ie jähr­
l iche Wachstumsrate der Bevölkerung in 
den ersten sechs Jahren der laufende De­
kade mit 1,9 vH gegenüber 1961—70 gleich, 
die durchschnit t l iche Zuwachsrate der Nah­
rungserzeugung pro Kopf der Bevölkerung 

f iel h ingegen von 0,8 vH (1961-70) auf 
0,5 vH. Noch aufschlußreicher als diese 
g loba len Daten, in e in igen Fällen sogar 
a larmierend, s ind d ie jüngsten Aussagen 
der FAO für d ie Entwick lungsregionen und 
- länder. Danach nahm die Nahrungsmit te l ­
produkt ion pro Kopf der Bevölkerung in 
den s ieben Jahren dieser Dekade in Af r ika 
durchschnit t l ich u m jähr l ich 1,4 vH ab. Die 
Zuwachsraten im Fernen Osten lagen bei 
nur 0,2 vH, in Late inamer ika h ingegen bei 
0,5 vH und im Nahen Osten bei 1,1 vH. 
In 56 von 128 Entwick lungsländern lagen 
in den sechziger Jahren die Wachstums­
raten der Bevölkerung über denen der 
Nahrungsmit te lerzeugung. Für den Zei t ­
raum 1971—76 st ieg diese Zahl sogar auf 
69 Entwicklungsländer an, darunter so 
volkreiche wie Indien, Pakistan, Mexiko 
und Ägypten. 
II I . Die Globalzahlen für die Nahrungspro­
dukt ion insgesamt und pro Kopf der Be­
völkerung lassen jedoch keine hinreichen­
den Schlüsse zu auf d ie tatsächliche Ver­
sorgung der Bevölkerung mit Nahrungs­
mit teln in den einzelnen Ländergruppen, 
Ländern und vor al lem auch innerhalb d ie­
ser. Neben dem Hauptfaktor, der e igenen 
Produkt ion, ist zu berücksicht igen, welche 
Mengen aus- und eingeführt wu rden ; Ver­
änderungen der Vorratshal tung sowie d ie 
Verwendung von Nahrungsgütern für an­
dere als für Nahrungszwecke sind mit e i n -
zubeziehen. 
Um Aussagen über die eigent l iche Näh-
rungsversorgung, das heißt das Angebot 
an tatsächl ich verfügbaren Nahrungsgütern 
machen zu können, stellt die FAO wel twei t 
laufend Nahrungsbi lanzen auf. Obgleich 
diese oft noch nicht genau genug s ind, 
wei l d ie Grunddaten unvol ls tändig s ind 
oder andere Fehlerquel len beinhal ten, ge­
ben sie ein umfassendes Bi ld über d ie Ar t 
der Nahrungsversorgung eines Landes 
während einer best immten Per iode. Die 
Pro-Kopf-Versorgung wi rd aus den für 
Nahrungszwecke vorhandenen Gütern und 
der Bevölkerungszahl errechnet. Dieses 
Nahrungsangebot in absoluten Zahlen wi rd 
auch in ver fügbaren Kalor ien pro Tag und 
den entsprechenden Mengen an Protein 
und Fett w iedergegeben. Die tatsächl ich 
aufgenommenen Nahrungsmengen können 
al lerdings je nach Art und Umfang im Haus­
halt auftretender Ver luste n iedr iger l iegen 
als das dem Verbraucher zur Ver fügung 
stehende Angebot . Keinen Aufschluß geben' 
diese Nahrungsbi lanzen über die Unter­
schiede in der Nahrungsaufnahme zwischen 
einzelnen Bevölkerungsgruppen, und zwar 
auch hinsicht l ich ihrer sozio-ökonomischen 
und geographischen Verte i lung innerhalb 
eines Landes. 

Diese Nahrungsbi lanzen sind zugleich d ie 
Grundlage des Vierten Berichts zur Welt­
ernährungssi tuat ion der FAO (vgl. S. 118 die 
ser Ausgabe) , der seit wenigen Monaten 
vor l iegt und den Zei t raum 1972—74 erfaßt. 
Die günst igeren Entwicklungen der Nah­
rungserzeugung in den Jahren 1975 und 
1976 sind noch nicht berücksicht igt. 
Das in den Nahrungsbi lanzen ausgewiese­
ne Pro-Kopf-Angebot an Nahrungsenerg ie 
ist, insbesondere wenn man es zum ka lor i ­
schen Durchschnit tsbedarf in Beziehung 
setzt, ein wicht iger Anhal tspunkt für die 
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